
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/1/12 87/05/0153
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1988

Index

L37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Oberösterreich

L81704 Baulärm Umgebungslärm Oberösterreich

L82004 Bauordnung Oberösterreich

L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BauO OÖ 1976 §68 Abs2;

VStG §19;

VwRallg;

Rechtssatz

Aus einem hohen Strafrahmen (hier: von § 0 bis § 300.000,--) geht noch nicht die Absicht des Gesetzgebers hervor, alle

Übertretungen (hier: der OÖ BauO) streng zu ahnden, dass also alle Verstöße (gegen die OÖ BauO) einen

schwerwiegenden Unrechtsgehalt aufweisen.
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